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ZI. 1 00.001 /0-UBAS/2004 

Die Vollversammlung des Unabhangigen Bundesasylsenats hat in ihrer Sitzung am 

7. Juni 2004 

gemaß § 1 2  in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Z. 3 des Bundesgesetzes Ober den 
Unabhangigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBI. I Nr. 77 /1 997 idF BGBI. I Nr. 
1 28/1 999 und BGBI. I Nr. 1 01/2003 

den nachstehenden Bericht Ober die Tatigkeit des Unabhangigen Bundesasylsenats 
und die dabei gewonnenen Erfahrungen in den Jahren 2002 und 2003 beschlossen. 

III-90 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 65

www.parlament.gv.at



Seite 

I. GESAMTÜBERBLIC K ........................................................ .................................... 3 

11. ERG ÄNZENDE BEMERKUNGEN ......................................................................... 5 

1. zu den Verfahrensstatistiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . .. . . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5 

2 .  zu den höchstgerichtlichen Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5 

3 .  zur Verfahrensdauer .. . ... . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .  6 

4 .  zu den Besonderheiten in der VerfahrensfOhrung . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

5. Behördenorganisation und Behördenstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .... . . .  7 

6. Perspektiven . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  9 

111. ANLAGEN ........................................................................................................... 1 0 

A. Verfahrensstatistiken . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . .  . .. ... 1 1  

B. Eingangsstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  27 

C .  Personal, Budget und EDV . . . . . . . . . ..... ... . . ..... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 32 

D. Veranstaltungen und Kontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . .  . . . . . . . .  39 

E.  UBAS-Studie: .Verfahrensablilufe in ihren Wechselbeziehungen 
und Ressourcenabhangigkeiten·, Kapitel 1 bis 5 .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .44 

F. Auszug aus dem Tatigkeitsbericht für die Jahre 2000 und 2001 . .. . . . .  62 

III-90 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 65

www.parlament.gv.at



:. !atlgkeltsben:ht des Unabhang,gen 8un::iesasyissnats 'ur oie Jahre 2032 und 20.33 

Beim U nabhängigen Bundesas ylsenat sind i n  den Jahren 2002 u n d  2003 

insgesamt 22.078 Geschäftsfäl le 

davon 9.386 im Jahr 2002 und 

1 2 .692 im Jahr 2003 anhängig geworden. 

Das entspricht einer Steigerung gegenüber den Geschäftsjahren 2000 und 2001 

(mit insgesamt rd. 1 2.600 Geschäftsfällen) um +75,2 %. 

Insgesamt sind im Berichtszeitraum 1 1 .023 Verfahren abgeschlossen worden. 

Ausgenommen verfahrensrechtliche Entscheidungen (wie bspw. über 

Fristversäumunge n ,  Wiederaufnahme- bzw. Wiedereinsetzungsanträge, 

Zurückziehungen von As ylanträgen oder Ei nstellungen der Verfahren wegen 

Abwesenheit des As ylwerbers) 

hat der U nabhängige B undesas ylsenat dabei 

• i n  3 . 51 2  Fällen e rstinstanzliche Entscheidu ngen bestätigt, 

• in 2.01 5 Fä llen e rstinstanzliche Entscheidungen behoben und (dabei) 

• i n  1 .1 75 Fällen den Flüchtlingsstatus zuerkannt. 
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Davon sind . . .  

. . .  i m  Geschäftsjahr 2002 

4.922 Verfahren abgeschlossen und - ausgenommen verfahrens rechtliche 

Entscheidungen - vom Unabhängigen Bundesasylsenat 

• in 1 . 775 Fällen erstinstanzl i eh e  Entscheidungen bestätigt, 

• in 81 2 Fällen erstinstanzliche Entscheidungen behoben und (dabei) 

• in 392 Fällen den Flüchtlingsstatus zuerkannt worden; 

... im Geschäftsjahr 2003 

6.101 Verfahren abgeschlossen und - ausgenommen verfahrensrechtliche 

Entscheidungen - vom Unabhängigen Bundesasylsenat 

• in 1 . 73 7  Fällen erstinstanzliche Entscheid ungen bestätigt,  

• in 1 .203 Fällen erstinstanzliche Entscheidungen behoben und (dabei) 

• in 783 Fällen den Fl üchtlingsstatus zuerkannt worden. 

(alle Detailstatistiken sind in der Anlage A zusammengefasst) 

-=- 'LI( I . .  
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1 .  zu den Verfahrensstatistiken : 

Der gegenständliche Berichtszeitrau m  war in erster Linie von der großen Zahl 
neu anhängig gewordener Berufungsverfahren geprägt. War der Rückstau an 
Verfahren bzw. Entscheidungen zum Ende des GeschaftsJahres 2001 mit (rd .) 
7.600 zu beziffern (TStigkeitsbericht fOr die Jahre 2000 und 2001), standen im 
Berichtszeitraum (rd .) 22.000 neu anhängig gewordenen Verfahren (rd.) 1 1 . 1 00 
abgeschlossene Verfahren gegenüber. Der Rückstau betrug damit zum Ende 
des Jahres 2003 insgesamt (allerdings ohne statistisch-technische Möglichkeit 
der Berücksichtigung von aufgrund höchstgerichtlicher Entscheidungen oder 
nach Einstellungen gemäß § 30 AsylG fortzusetzender Verfahren) mehr als 
18.700 Verfahren. 

2. zu den höchstgerichtlichen Verfahren : 

Positiv ist zu bemerken, dass die Zahl der gegen Bescheide des Unabhängigen 
Bundesasylsenats beim Verwaltungsgerichtshof eingebrachten Beschwerden 
im Geschaftsjahr 2003 (mit 861) gegenüber dem Geschaftsjahr 2002 (mit 1 042) 
um rd. 25 % gesunken ist; auch die Zahl der gegen Bescheide des 
Unabhängigen Bundesasylsenats beim Verfassungsgerichtshof eingebrachten 
Beschwerden hat sich in diesem Zeitraum (von 70 auf 36) halbiert. 

Die Statistik zeigt darüber hinaus, dass der Verwaltungsgerichtshof in der 
Praxis entweder - in der überwiegenden Mehrheit der Fälle - von seinem 
Ablehnungsrecht gemäß Art. 131 Abs. 3 B-VG (Ablehnung der Behandlung 
einer Beschwerde) Gebrauch machen konnte oder - in einer weit geringeren 
Anzahl von Fällen - Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenats 
behoben hat. 

Diese - gleichfalls grundsätzlich positiv zu beurteilende Entwicklung - hat 
letztlich allerdings auch dazu geführt, dass Leiterkenntmsse, aus welchen 
Gründen eine Entscheidung des Unabhängigen Bundesasylsenats zu 
bestätigen war (einschließlich ihrer diesbezüglichen Bindungswirkungen), 
de facta zur Gänze fehlen und bis zum allfälligen .Gegenbeweis· durch ein 
aufhebendes Erkenntnis (von dem dann allerdings viele hundert Verfahren 
rückblickend betroffen sein können) nur vermutet werden können. 

Sc :1;. 
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3. zur Verfahrensdauer : 

Die durchschnittliche (Netto-)Dauer der Berufungsverfahren in 
Asylangelegenheiten betrug im Berichtszeitraum für 

Verfahren gemäß § 7 AsylG rd. 5 Y. Monate 
Verfahren gemäß § 6 AsylG rd. 2 Monate 
Verfahren gemäß § 5 AsylG rd. 3 Monate 
Verfahren gemäß § 4 AsylG rd. 2 Y. Monate. 

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen Berufungsverfahren, die (beispielsweise 
auf Grundlage eines umfassenden und lOckenlosen 1 .-instanzlichen Verfahrens 
oder einer weitestgehend stabilen Situation in den Herkunftsländern von 
Asylwerberinnen und Asylwerbem) lediglich einige wenige Wochen in Anspruch 
nehmen ebenso wie Verfahren. in denen ein Verfahrensabschluss aufgrund 
umfangreicherer inhaltlicher Aufwendungen erst nach weit mehr als 12 
Monaten möglich ist. 

Die - insgesamt gesehen - lange (Brutto-)Verfahrensdauer resultiert In diesem 
Zusammenhang im Hinblick auf den großen VerfahrensrOckstau insbesondere 
aus den Zeiträumen bis zur faktischen Möglichkeit der tatsächlichen Aufnahme 
eines Verfahrens. 

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass bereits Im 
Tatigkeitsbericht für die Jahre 2000 und 2001 auf eine immer wieder 
feststellbare inhaltliche Verlagerung der Verfahren in die Rechtsmittelinstanz 
hingewiesen worden ist (der diesbezOgliche Auszug aus dem vormaligen 
Tatigkeilsbericht ist in der Anlage F wiedergegeben); dies hat auch der 
Verwaltungsgerichtshof in seinen Erkenntnissen vom 21.11.2002, Zlen. 
2002/20/0315 und 200012010084 angesprochen. 
Selbst unter BerOcksichtigung einiger positiver Veränderungen gelten diese 
Beobachtungen im Wesentlichen auch für den nunmehrigen Berichtszeitraum. 

4. zu den Besonderheiten in der VerfahrensfOhrung : 

Im Sinne der verfahrensgesetzlichen Bestimmungen (§ 67a bis h AVG) Ist das 
Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat als kontradiktorisches 
Zwei-Parteien-Verfahren eingerichtet. Den verfahrensführenden 
Senalsmitgliedem soll damit nach der Vorstellung des Gesetzgebers - sowohl 
im Rahmen der öffentlichen mOnd lichen Verhandlung als auch Im Zuge der 
Entscheidung selbst - in erster Linie die wechselseitig abwägende Beurteilung 
der Ermittlungsergebnisse sowie Rechtsansichten des Bundesasylamtes als 
Asylbehörde erster Instanz (einerseits) im Verhältnis zum Berufungsvorbnngen 
der Asylwerbennnen und Asylwerber (andererseits) zukommen 
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Die dennoch darOber hinaus nach der Judikatur des Verwaltungsgenchtshofes 
bestehende umfassende und (de facto uneingeschrankte) amtsweglge (d.h 
nicht nur aufgrund eines konkreten Parteienantrags bestehende) 
Ermittlungspfticht hinsichtlich aller entscheidungsrelevanten 
Sachverhaltselemente (vgl etwa Erkenntnis vom 1 .4.2004, Z12002l20/0440, 
mwHw) stellt aber in diesem Zusammenhang quantitativ wie qualitativ nicht zu 
unterschätzende zusatzliche Herausforderungen dar: 

• Damit sind namlich im Regelfall zunachst insofern schon 
Mehraufwendungen in der VerfahrensfOhrung verbunden, als es im Falle 
eines mangelhaften erstinstanzlichen Verfahrens - ausgenommen 
Anwendungsfiille des § 66 Abs. 2 AVG, in denen das Verfahren an die 
Behörde erster Instanz zUrOckverwiesen werden kann - zu einer 
Verlagerung in inhaltlicher wie damit auch in zeitlicher und finanzieller 
Hinsicht in das Rechtsmittelverfahren kommt und gleichzeitig 
Ermittlungen erforderlich werden, die vielfach über das unmittelbare 
Vorbringen beider Verfahrensparteien hinauszugehen haben. 

• Diese Betonung des Inquisitionsprinzips birgt aber überdies eine 
erhebliche Gefahr fOr die .Neutralitat und Distanz' - nach dem 
deutschen Bundesverfassungsgericht (Urteil v 8.2.2001, ZI. 2 BvF 1/00, 
Pkt. l I/2/d/aa, mwNw = EuGRZ 2001,  1 41 ff, 1 49) Kennzeichen 
.richterlicher Tatigkeir - der VerfahrensfOhrung, wird doch damit den 
Senatsmitgliedem abverlangt, unbefangen den Einwanden (der 
Verfahrensparteien) gegenüber ihrer eigenen Ermittlungstatigkeit zu 
begegnen. 

• Verscharft wird diese Situation noch dadurch, dass die eine 
Verfahrens partei, das Bundesasylamt, seine ParteienfunktIon allenfalls 
noch schriftlich ausübt, jedoch kaum jemals einen Vertreter zu einer -
gerade im Falle der Vornahme erganzender Ermittlungen notwendigen -
mündlichen Verhandlung entsendet, entsteht so doch leicht eine Situation, 
in der das verfahrensfOhrende Mitglied, als Ausfluss der amtswegigen 
Ermittlungspflicht. der anderen Verfahrenspartei, dem Berufungswerber, 
auch noch als Supplent des Bundesasylamtes erscheint. 

5. Behördenorganisation und Behördenstruktur : 

Aufgrund der Bundesministenengesetz-Novelle 2003 ist die Zustandlgkelt fOr 
die Angelegenheiten des Unabhangigen Bundesasylsenats mit 1. Mai 2003 
vom Bundeskanzleramt auf das Bundesministerium fOr Inneres übergegangen 

Die personelle Zusammensetzung des Unabhängigen Bundesasylsenats, 
einschließlich der Aufgabenbereiche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle, ist in der Anlage C detailliert dargestellt. 

l.: '"' 
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Ergänzend ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass der Unabhängige 
Bundesasylsenat durch jeweils mehrmonatige karenz- oder krankheitsbedingte 
Verhinderungen oder des ruhestandsversetzungsbedingten Ausscheidens von 
Senatsmitgliedern (einschließlich der damit allenfalls verbundenen späteren 
Neuernennung von Senatsmitgliedern während eines laufenden 
Geschäftsjahres) in bisher keinem Jahr über das gesamte 
Vollbeschäftigungsvolumen verfügen konnte. 
Im Geschaftsjahr 2002 waren davon 10 Senatsmitgliederfunktionen im 
Jahreszeitäquivalent von 3 Y, Senatsmitgliedern sowie 
im vergangenen Geschaftsjahr (2003) 6 Senatsmitgliederfunktionen im 
Jahresarbeitszeitäquivalent von 2 Y, Senatsmitgliedern betroffen. 

Nicht zuletzt im Hinblick auf die hohe Zahl an anhiingig gewordenen 
Berufungsverfahren sind im Berichtszeitraum in struktureller Hinsicht folgende 
Veränderungen vorgenommen worden: 

a. im Bereich der Geschiiftsverteilung: 
(die an den Herkunftsliindem der Asylwerberinnen und Asylwerber orientierte 
Verfahrenszuständigkeiten vorsieht) 
eine Generalisierung der Zuständigkeiten der Senatsmitglieder hinsichtlich der 
hauptsächlichen Herkunftsländer von Asylwerberinnen und Asylwerbern, um 
interne verfahrenstechnische Synergieeffekte bestmöglich nutzen und 
(qualitative wie quantitative) herkunftslandbedingte Unterschiede in den 
Verfahrensaufwendungen ausgleichen zu können, 
bei gleichzeitiger Beibehaltung eines (anhand der bisherigen Erfahrungen) 
verfahrensökonomisch sinnvollen Spezialisierungsgrades der Senatsmitglieder 
hinsichtlich aller übrigen Herkunftsländer (bzw. diesbezüglichen 
Zuständigkeiten). 

b. im Bereich der Geschäftsstelle: 
verstärkte Ausrichtung der Geschäftsstelle des 
Bundesasylsenats auf eine möglichst effiziente und 
Unterstützung der Senatsmitglieder, insbesondere durch 

Unabhängigen 
bedarfsorientierte 

• Bündelung der in allen Verfahren in gleichem Ausmaß und gleicher 
Weise anfallenden Tatigkeiten und deren zweckmäßige Verknüpfung mit 
jeweils verwandten AufgabensteIlungen innerhalb der Geschäftsstelle 

• (inhaltliche) Ressourcenbündelungen zur Unterstützung einer 
bestmöglichen Nutzung wechselseitiger interner Synergieeffekte, 
insbesondere durch die Vermeidung von Mehrgleisigkeiten (bspw. bel 
Ermittlungsschritten) sowie die raschestmögliche Sicherstellung einer 
allgemeinen Verfügbarkeit verfahrensrelevanter Daten und 
Informationen; 

• darüber hinaus ist die Ausrichtung der Geschäftsstelle auf (,einfachere') 
konzeptive Unterstützungsleistungen für die Senatsmitglieder (etwa in 
Form von Entscheidungsvorbereitungen) in Projektform in Angriff 
genommen worden. 

Senf" . 
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6. Perspektiven: 

a. 

Auf Basis der im Frühjahr 2003 zur Verfügung stehenden statistischen 
Materialien und Prognosen hat der Unabhangige Bundesasylsenat dem 
Bundesministerium für Inneres im Juni 2003 eine umfassende Ausarbeitung 
(Studie) betreffend die Verfahrensablaufe in ihren Wechselbeziehungen und: 
Ressourcenabhängigkeiten vorgelegt 
(deren zentrale Kapitel sind in der Anlage E wiedergegeben); 

zu Beginn des Jahres 2004 ist seitens der Organisationsabteilung des 
Bundesministeriums für Inneres eine Personalbedarfsanalyse durchgeführt 
worden. Obwohl dabei die vom Unabhängigen Bundesasylsenat zur Verfügung 
gestellten Daten über Mengengeroste der Verfahren und den für die einzelnen 
Verfahrensschritte erforderlichen Zeitaufwand darin (bis zu minus 80%) 
relativiert wurden - und bspw. von 675 öffentlichen mOndlichen Verhandlungen 
ausgegangen wird, deren Dauer im Durchschnitt lediglich 27 Minuten betragen 
dOrfte - ist einem dem Unabhangigen Bundesasylsenat vorgelegten 
Zwischenergebnis (ebenfalls) die Schlussfolgerung zu entnehmen. dass im 
Entscheidungsbereich (d.h. im Bereich der Senatsmitglieder) Personalbedarf 
besteht (8 bis 1 0  Senatsmitglieder bezogen auf 1 2.000 Berufungsverfahren pro 
Jahr unter Annahme des Vollbeschattigungsvolumens). 

b. 

Zu den Perspektiven ist lediglich der Vollstandigkeit halber in diesem 
Zusammenhang ergänzend anzumerken, dass in den ersten 4 Monaten des 
Jahres 2004 bereits mehr als 3000 Verfahren abgeschlossen werden konnten. 
Ausgenommen verfahrensrechtliche EntSCheidungen hat der Unabhangige 
Bundesasylsenat dabei 

• in 565 Fällen erstinstanzliche EntSCheidungen bestätigt 
• in 995 Fällen erstinstanzliche Entscheidungen behoben und dabei 
• in 796 Fällen den Flüchtlingsstatus zuerkannt. 

Dies bestatigt die bereits im Geschaftsjahr 2003 ersichtlichen zahlenmaßigen 
Entwicklungen im Bereich der Verfahrensabschlüsse, die allerdings durch die 
gegenwartig bestehenden Möglichkeiten von EntSCheidungen in einer größeren 
Anzahl aufwandstechnisch .einfacherer" Verfahren maßgeblich unterstützt wird. 

Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass in diesem Zeitraum mit rd. 4.500 
Verfahren erneut mehr Berufungsverfahren als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres neu anhängig geworden sind. 

Allfällige Auswirkungen der mit 01 .05.2004 in Kraft getretenen umfassenden 
Asylgesetz-Novelle 2003 können in diesem Zusammenhang derzeit noch nicht 
prognostiziert werden. 

St:"lh . .: �. 
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:: Tallgkeltsoench: des Unabhanglgen Blinciesasy.senats 'ur die Jahre 20:l2_una 2303 

Anlage A: Verfahrensstatistiken 

An lage B: Eingangsstatistik 

• Gesamteingang und Jahresüberblick 

• Die 1 0  (zahlenmaßig) starksten Herkunftslander 

An lage C :  Personal , Budget und EDV 

• 

• 

• 

Personalüberblick und Aufgabenbereiche 

Budget und Jahresabschlüsse 

Elektronische Datenverarbeitung 

Anlage D: Veranstaltungen und Kontakte 

Anlage E: U BAS-Studie: "Verfahrensabläufe in ihren 

Wechselbeziehungen und Ressourcenabhängigkeiten" , 

Kapitel 1 bis 5 

Anlage F: Tätigkeitsberi cht für die Jahre 2000 und 2001 

Seile . �  - . .  
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Anlage A 
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:: 1 al,gkctsb!:!n:.. .. t jes Unaohanglgen B.Jn::!csasylsenats fur ale Janre 2032 lind 2033 

der Fluchtgründe bzw. des Vorliegens der Flüchtlingseigenschaft (§ 7 AsyIG), 
inkl. Erstreckun santrä en für Familienmit lieder 10 und �.1 1  AsyIG): 

Von 4.063 d iesbezüglichen Entscheidungen ist in 

2.888 Fällen der Berufungsantrag a bgewiesen worden, in 

1 . 1 75 Fällen der Berufung stattgegeben und die Fl üchtlingseigenschaft 

zuerkannt worden. 

Geschäftsjahr 2002: 

Von 1 .908 diesbezüglichen Entscheidungen ist in 
1 . 5 16  Fällen der Berufungsantrag abgewiesen worden. in 

392 Fällen der Berufung stattgegeben und die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden. 

Geschäftsjahr 2003: 

Von 2.1 55 diesbezüglichen Entscheidungen ist in 
1 .372 Fällen der Berufungsantrag abgewiesen worden, in 

783 Fällen der Berufung stattgegeben und die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden. 
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:: T.:n·g�ensbsncht des Unabhi1nglgen 8undesasy:senats lur �Ie Jahre 2002 .. r.e 2�3 

:: Verfahren betreffend offensichtlich unbe rundete As lanträ e (§ 6 AsyIG): 

Von 624 Entscheidungen ( insgesamt) haben 

265 zu einer Bestätigung des erstinstanzlichen Bescheides geführt, in 

359 Fällen ist es zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides 

und dam it zu einer Zurückverweisung der Angelegenheit zur 

Prüfun g  der Frage des Vorliegens der Flüchtl ingseigenschaft 

gemäß § 7 AsylG gekommen. 

Festzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass sich der 
Umfang der Prüfung in diesen Verfahren, die kürzere 
Rechtsmittel- und Entscheidungsfristen aufweisen, nur auf 
die Offensichtlichkeit der Unbegrundetheit eines Asylantrages 
und damit auf die Frage reduziert, ob ein solcher 
Antrag eindeutig jeder Grundlage entbehrt, ihre Verneinung 
aber kein Präjudiz für eine allfällige Zuerkennung 
des Flüchtlingsstatus darstellt, sondern vielmehr einem 
Auftrag zu einer eingehenderen Prüfung des Asylantrages 
vergleichbar ist. 

SeIle 1"" . 
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Geschaftsjahr 2002: 

Von 362 Entscheidungen (insgesamt) haben 
148 zu einer Bestätigung des erstinstanzlichen Bescheides 

geführt, in 
214 Fällen ist es zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen 

Bescheides und damit zu einer ZurOckverweisung der 
Angelegenheit zur PrOfung der Frage des Vorllegens 
der FIOchtlingseigenschaft gemäß § 7 AsylG 
gekommen. 

-------

Geschäftsjahr 2003: 

Von 262 Entscheidungen (insgesamt) haben 
1 1 7  z u  einer Bestätigung des erstinstanzlichen Bescheides 

geführt, in 
145 Fällen ist es zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen 

Bescheides und damit zu einer ZurOckverweisung der 
Angelegenheit zur PrOfung der Frage des Vorliegens 
der FIOchtlingseigenschaft gemäß § 7 AsylG 
gekommen. 
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--- ------ ---- - -----

::  Non-refoulement-Prufun 

Im Falle der Abweisung eines Asylantrages ist mit dieser Entscheidung die 
Feststellung zu verbinden, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. In insgesamt 

2.530 Berufungsfällen ist in diesem Zusammenhang über den 

Refoulement-Schutz entschieden worden ; davon ist er in 

1 26 Fällen bejaht und in 

2.404 Fällen verneint worden. 

Geschäftsjahr 2002: 

In 1 .268 Berufungsfällen ist in diesem Zusammenhang über den 
Refoulement-Schutz entschieden worden; davon ist er 
in 

73 bejaht und in 
1 . 1 95 Fällen verneint worden. 

I Geschäftsjahr 2003: 

In 1 .262 Berufungsfällen ist in diesem Zusammenhang über den 
Refoulement-Schutz entschieden worden; davon ist er 
in  

53  bejaht und in 
1 . 209 Fällen verneint worden. 

Im Sinne des § 1 5  AsylG hat der U nabhängige Bundesasylsenat darüber hinaus 
positive Entscheidungen betreffend den Refoulement-Schutz mit der Erteilung einer 
befristeten Aufenlhaltsberechtigung verbunden. 

.......:1"\". � �" • .  
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L,:.;:L,.;I :: Verfahren betreffend unzulässige Asylanträge 
we en Drittstaatsicherheit 4 As IG : 

Hinsichtlich dieser Verfahren ist anzumerken, dass ein Asylantrag unzulässig ist, 
wenn der oder die Fremde in einem sicheren Drittstaat Schutz vor Verfolgung finden 
kann. 

. 

Dieser Schutz besteht im Wesentlichen dann, wenn ihnen in einem Staat (sicherer 
Drittstaat) ein Verfahren zur Einräumung der Rechtsstellung eines Flüchtlings nach 
der Genfer FlüchUingskonvention offen steht und sie während dieses Verfahrens zum 
Aufenthalt berechtigt sind und Refoulement-Schutz genießen. 

Von den insgesamt 

431 gemäß § 4 AsylG getrOffenen Entsc heidungen ist in 

29 Fällen der erstinstanzliche Bescheid über das Vorliegen von 

Drittstaatsicherheit bestätigt worden, 

3 1 8  haben zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides 

wegen Verneinung einer D rittstaatsicherheit im konkreten Fall und 

damit zu einer Zurückverweisung der Angelegenheit zwecks 

Durchführung eines Verfahrens zur inhaltlichen Prüfung des 

Asyl verfahrens gefü h rt, i n  

84 Fällen sind Verfahren auf G rund der faktischen Unmög l ichkeit 

einer Zurückverweisung,  Zurückschiebung oder Abs c hiebung in 

einen sicheren Drittstaat mit der Konsequenz als gegenstandslos 

eingestellt worden, dass auch in diesen Fäl len (danach) ein 

Verfahren zur inhaltlichen Prüfung des Asylantrages 

durchzuführen ist. 
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---- ---- ------
Geschaftsjahr 2002: 

I , 
-------

In 1 92 gemaß § 4 AsylG getroffenen Entscheidungen ist in 
1 4  Fallen der erstinstanzliche Bescheid über das Vorliegen 

von Drittstaatsicherheit bestatigt worden, 
1 1 3  haben zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen 

Bescheides wegen Verneinung einer Drittstaatsicherheit 
im konkreten Fall und damit zu einer Zurückverweisung 
der Angelegenheit zwecks Durchführung eines 
Verfahrens zur inhaltlichen Prüfung des Asylverfahrens 
geführt, in 

65 Fallen sind Verfahren auf Grund der faktischen 
Unmöglichkeit einer Zurückverweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in einen sicheren Drittstaat mit der 
Konsequenz als gegenstandslos eingestellt worden, dass 
auch in diesen Fallen (danach) ein Verfahren zur 
inhaltlichen Prüfung des Asylantrages durchzuführen ist 

-, -

Geschaftsjahr 2003 

In 239 gemaß § 4 AsylG getroffenen Entscheidungen ist in 
1 5  Fallen der erstinstanzliche Bescheid über das Vorliegen 

von Drittstaatsicherheit bestatigt worden, 
205 haben zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen 

Bescheides wegen Verneinung einer Drittstaatsicherheit 
im konkreten Fall und damit zu einer Zurückverweisung 
der Angelegenheit zwecks Durchführung eines 
Verfahrens zur inhaltlichen Prüfung des Asylverfahrens 
geführt, in 

1 9  Fallen sind Verfahren auf Grund der faktischen 
Unmöglichkeit einer Zurückverweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in einen sicheren Drittstaat mit der 
Konsequenz als gegenstandslos eingestellt worden, dass 
auch in diesen Fallen (danach) ein Verfahren zur 
inhaltlichen Prüfung des Asylantrages durchzuführen ist 

50.1617:: 
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:: Verfahren betreffend unzulassige Asylantrage wegen vertraglicher 
Unzustandi keit 5 As IGt 

Ein Asylantrag ist im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmung auch dann als 
unzulassig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich zur Prüfung des 
Asylantrages zustandig ist 

(aufgrund des Dubliner Übereinkommen über die Bestimmung des zustandigen 
Staates rur die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der EU gestellten Asylantrags 
sowie seit September 2003 aufgrund der Verordnung Nr. 34312003 des Rates vom 
1 8 .02.2003). 

Von d e n  insgesamt 

1 36 im Berichtszeitraum diesbezUglich getroffenen E ntscheidungen 

haben 

95 zu einer Bestätigung sowie 

41 zu einer Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides gefUhrt 

Geschaftsjahr 2002: 

Von den insgesamt 
76 im Berichtszeitraum diesbezüglich getroffenen 

Entscheidungen haben 
56 zu einer Bestatigung sowie 
20 einer Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides geführt. 

Geschaftsjahr 2003: 

Von den insgesamt 
60 im Berichtszeitraum diesbezüglich getroffenen 

Entscheidungen haben 
39 zu einer Bestatigung sowie 
21 einer Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides gefuhrt 
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:: 1:.: :1 ... ca�c:�n:r.t :js� Unabnar:g�en Bunde.!asy :::enats 'ur �]'(: ",;lnrt,: 2002 und 2:>:>3 

:: Verlust des As Is 

Von insgesamt 

37 Entscheidungen ist in 

8 Fäl len der Berufung stattgegeben und die Aufrechterhaltung des 

FHlchtlingsstatus festgestellt, 

29 Berufungen s ind abgewiesen und somit eine endgültige 

Aberkennung des FIUchtiingsstatus ausgesprochen worden. 

Geschäftsjahr 2002: 

Von 
27 Entscheidungen ist in 

3 Fällen der Berufung stattgegeben und die Aufrechterhaltung 
des Flüchtlingsstatus festgestellt, 

24 Berufungen sind abgewiesen und somit eine endgültige 
Aberkennung des Flüchtlingsstatus ausgesprochen worden. 

Geschäftsjahr 2003: 

Von 
1 0  Entscheidungen ist in 

5 Fällen der Berufung stattgegeben und die Aufrechterhaltung 
des Flüchtlingsstatus festgestellt, 

5 Berufungen sind abgewiesen und somit eine endgültige 
Aberkennung des Flüchtlingsstatus ausgesprochen worden. 
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: :  Einstellun des Verfahrens (§ 3�0 AsyIG): 

Gemäß dieser gesetzlichen Bestimmung sind eingeleitete Verfahren einzustellen. 
wenn eine Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes wegen Abwesenheit des 
Asylwerbers oder der Asylwerberin nicht möglich ist. 

Auf Gru ndlage dessen s i n d  im Berichtszeitraum insgesamt 

2 . 1 87 Einste l l ungen , davon 

1 .073 Einste l l u ngen im Geschäftsjahr 2002 sowie 

1 . 1 1 4  Einstellu ngen im Geschäftsjahr 2003 verfügt worden. 

Es kann davon ausgegangen werden. dass einige dieser derart eingestellten 
Verfahren (im Sinne der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über die 
Fortsetzung eingestellter Verfahren) - wenngleich erfahrungsgemäß zu einem eher 
geringen Prozentsatz - zwischenzeitig wieder aufgenommen worden sind. Das 
Kanzlei-Informationssystem des Unabhängigen Bundesasylsenats bietet dafür aber 
keine ausreichenden Abfragemöglichkeiten. 

: :  Verfahren gemäß 68 Abs. 1_A.;.V-,- G_: __ _ 

Im Geschäftsjahr 2003 wurde in 1 72 Geschäftsfällen über Folgeanträge 
(gemäß § 68 Abs. 1 AVG) entschieden. 
davon wurde in 1 7  Fällen der Berufung stattgegeben sowie in 1 55 Fällen die 
Berufung abgewiesen.  

5..:111- :'C .. 
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:: Tat,�f(e,ts!:lerlcrt des Unabhanglgen BU1;jeS�sy senats lur a.e Jahre 2002 und 2::::'3 

:: Weitere Verfahren: 

Die 2.952 sonstigen Erledigungen haben im Wesentlichen verfahrensrechtliche 
Entscheidungen (verspätete oder unzulässige Berufungen. Wiederaufnahme- bzw. 
Wiedereinsetzungsanträge. etc.) sowie Zurückziehungen von Asylanträgen oder 
Berufungen umfasst. 

Im Geschäftsjahr 2002: 1 .262 
Im Geschäftsjahr 2003: 1 .690 

-.-----------------------------------

, :: öffentliche mündliche Verhandlungen: 

Ergänzend ist anzumerken. dass im Berichtszeitraum in den Verfahren vor dem 
Unabhängigen Bundesasylsenat rund 5.000 öffentliche mündliche Verhandlungen 
stattgefunden haben. 

Grundlegende Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenats werden im 
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) verÖffentlicht. 
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:: Ta�keltsbcnct1t des Unabhanglgen Bundesasy sena1S fur c!e Jahre 2002 U"1d 200j 

2000 

1500 

1000 

500 

Le gende:  

§ 7 AsylG: 
Berufung ... 

:::. stat:s_�_ .. 
• abgewiesen 

§ 6 AsylG: 
1 . -ins\. Bescheid ... 

• bestätigt 

§ B AsylG: 
Refoulement
Schutz ... 

- . 
• verneint 

§4 AsylG: 
1.-ins!. Bescheid ... 

• gegenstanas:o� 
;:, -.• r.:).)t-. 
bestätigt 

§ 5 AsylG: 
1.-ins\. Bescheid ... 

• bestätigt 

§ 14 AsylG: 
1 . -ins\. Bescheid ... 

• bestätigt 

§ 30 AsylG: 
• gesamt 

Sonstige: 
• gesamt 

Seilt. 2.:> :: 
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: :  VfGH-Beschwerden: 

Im Berichtszeitraum ist gegen 1 06 Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenats 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben worden. 

Von 1 1 9  Erkenntnissen und Beschlüssen des Verfassungsgerichtshofes, 

die im Berichtszeitraum beim Unabhängigen Bundesasylsenat 

eingelangt sind, hat der Verfassungsgerichtshof in 

49 Fällen Verfahrenshilfe nicht bewil l igt sowie in 

1 Fall die Beschwerde abgewiesen 

(und das Beschwerdeverfahren dem Verwaltungsgerichtshof 

zugeleitet), in 

8 Fällen Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenats 

behoben und in 

54 Fällen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt. In 

7 Fällen wurde das Verfahren eingestellt. 

Darüber hinaus ist ergänzend anzumerken, dass der Unabhängige Bundesasylsenat 
im Berichtszeitraum mehrfach von seiner gemäß Art. 1 29c Abs. 6 B-VG 
eingeräumten Anfechtungsbefugnis im Sinne des Art. 89 B-VG Gebrauch gemacht 
hat. 
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� _________ _ __ _ _ �:::s..L 
Geschäftsjahr 2002: 

Gegen 70 Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenats Ist 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben worden. 

Von 
80 Erkenntnissen und Beschlüssen des 

Verfassungsgerichtshofes, die beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat eingelangt sind, hat der 
Verfassungsgerichtshof in 

1 Fall die Beschwerde abgewiesen (und das 
Beschwerdeverfahren dem Verwaltungsgerichtshof 
zugeleitet), in 

5 Fällen Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenats 
behoben und in 

32 Fällen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt. In  
7 Fällen wurde das Verfahren eingestellt. 

Geschäftsjahr 2003: 

Gegen 36 Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenats ist 
. Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben worden. 

Von 
39 Erkenntnissen und Beschlüssen des 

Verfassungsgerichtshofes, die beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat eingelangt sind, hat der 
Verfassungsgerichtshof in 

1 4  Fällen Verfahrenshilfe nicht bewilligt sowie in 
3 Fällen Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenats 

behoben und in 
22 Fällen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt 
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--_. _. -- _.-

: :  VwGH-Beschwerden: 

--_._-

Im Berichtszeitraum ist gegen insgesamt 1.903 Bescheide des Unabhängigen 
Bundesasylsenats Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben worden; 

davon hat in 70 Fällen der Bundesminister für Inneres von seinem Beschwerderecht 
(Amtsbeschwerde gemäß § 38 Abs. 5 AsylG) Gebrauch gemacht. 

Im Berichtszeitraum sind 2 1 23 Erkenntnisse/Beschlüsse des 
Verwaltungsgerichtshofes beim Unabhängigen Bundesasylsenat eingelangt. die 
allerdings nicht nur auf Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenats aus den 
Jahren 2002 und 2003 zurückgehen, sondern auch Berufungsentscheidungen aus 
den davor liegenden Jahren betroffen haben. 

Davon ist in 

1386 Fällen die Behandlun g d e r  Beschwerde abgelehnt, in 

20 Fällen die Beschwerde (als unbe gründet) a b gewiesen bzw. 

zurückgewiesen, in 

204 Fällen sind Beschwerden als ge genstandslos erklärt bzw. 

Wiedereinsetzungsanträgen nicht stattge geben und i n  

3 Fällen das Verfahren ein gestellt worden ; in 

510 Fällen sind Entscheid u n gen des Unabhängi gen Bundesasylsenats 

(zur Gänze oder teilweise) aufgehoben worden. 

In weitere n  330 Fällen ist eine Verfah rensh i lfe nicht bewil l igt worden. 

Geschäftsjahr 2002: 

Gegen insgesamt 
Bundesasylsenats ist 
erhoben worden; 

1.042 Bescheide des Unabhängigen 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 

davon hat in 46 Fällen der Bundesminister für Inneres von seinern 
Beschwerderecht Gebrauch gemacht. 

S::ltt.: 20 :; 
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Es sind 1 .039 
Verwaltungsgenchtshofes 
eingelan9t, 

davon ist in 

Erkenntnisse/Beschlüsse des 
beim Unabhängigen Bundesasylsenat 

676 Fällen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt, in 
1 0  Fällen die Beschwerde (als unbegründet) abgewiesen bzw. 

zurückgewiesen, in 
• 

1 00 Fällen sind Beschwerden als gegenstandslos erklärt bzw. 
Wiedereinsetzungsanträgen nicht stattgegeben und In 

2 Fällen das Verfahren eingestellt worden; in 

251 Fällen sind Entscheidungen des Unabhängigen 
Bundesasylsenats (zur Gänze oder teilweise) aufgehoben 
worden. 

In weiteren 91 Fällen ist eine Verfahrenshilfe nicht bewilligt worden. 

Geschäftsjahr 2003: 

Gegen insgesamt 861 Bescheide des Unabhängigen 
Bundesasylsenats ist Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 
erhoben worden; 

davon hat in 24 Fällen der Bundesminister für Inneres von seinem 
Beschwerderecht Gebrauch gemacht. 

Es sind 1 .084 
Verwaltungsgerichtshofes 
eingelangt; 

davon ist in 

Erkenntnisse/Beschlüsse des 
beim Unabhängigen Bundesasylsenat 

7 10  Fällen die Behandlung der Beschwerde abgelehnt. In 
1 0  Fällen die Beschwerde (als unbegründet) abgeWiesen bzw. 

zurückgewiesen, in 
104 Fällen sind Beschwerden als gegenstandslos erklärt bzw. 

Wiedereinsetzungsanträgen nicht stattgegeben und In 
1 Fall das Verfahren eingestellt worden; in 

259 Fällen sind Entscheidungen des Unabhängigen 
Bundesasylsenats (zur Gänze oder teilweise) aufgehoben 
worden 

In weiteren 239 Fällen ist eine Verfahrenshilfe nicht bewilligt worden. 
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A n l a ge B 

!:;ioltc:':7 :" 
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Im Berichtszeitraum sind insgesamt 22.078 GeschäftsfäUe, 

davon 9.386 GeschäftsfäUe im Jahr 2002 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

(Steigerung von rd. +54 % gegenüber dem Vorjahr 200 1 )  
und 

12.692 GeschäftsfäUe im Jahr 2003 

1998 

(Steigerung von rd. +35 % gegenüber dem Vo�ahr 2002) 
anhängig geworden. 

1999 2000 2001 2002 2003 

Im ersten Drittel des Jahres 2004 sind bereits rd. 4 .500 neue GeschäftsfäUe 
anhängig geworden: 
das entsprichl einer Steigerung von +40,2 % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

III-90 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 29 von 65

www.parlament.gv.at



:: Tat gke,�sbencht des Unabhangl5!en BundesasXlsenats fur d·c Jahre 2002 u� 22.03 
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:: 1111 gka.:sb3;,chl des U1abhan�.gen Bu.,desasy'tenats r;J� ale Jahre 20::12 � f':' 2J:''::' 
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Nigeria 2.249 
, Russische Föderation 1.866 

Afghanistan 1.566 
tindien 1.497 
, Georgien 1.098 

Mazedosnieri 1.016 
Armenien 958 

......-' ____ .=.........;.c. ___ � ----r�--__=_::_=_--- -, Iran 612 
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:: T�1tlgkellsbenchl des Unabh�n91gen Bundesasy!senats fur die Jahre 2002 lIr::! 2003 

A n l a ge C  

Seile 32 : 

III-90 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 33 von 65

www.parlament.gv.at



Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenats :: 

Vorsitzender: 
Mag. Harald PERL 

Stellvertretende Vorsitzende: 
Or. Ulrike WlNTERSBERGER 

Senatsmitglieder: 

Or. Christine AMANN 
MMag. Or. Alexander BAL THASAR 
Mag. Harald BENOA 
Mag. Gertrude BRAUCHART 
Or. Andreas ORUCKENTHANER 
Mag. Claudia EIGELSBERGER 
Or. IIse FAHRNER 
Or. Johannes FESSL 
Or. Gabriele FISCHER-SZILAGYI 
Or. Helmut HOF BAUER 
Or. Irene HOLZSCHUSTER 
Mag. Andreas HUBER 
Mag. Stefan HUBER 
Mag. Walter KOPP 
Mag. Helga KRACHER 
Or. Clemens KUZMINSKI 
Mag. Günther LAMMER 
Or. Ralph LEHOFER 
Or. Martina LEONHARTSBERGER 
Mag. Gloria LOITSCH 
Mag. Barbara MAGELE 
Or.  Bettina MAURER-KOBER 
Or Martin MORITZ 
Mag. Florian NEWALO 
Mag. Volker NOWAK 
Or. Christiana POLLAK 
Mag. Judith PUTZER 
Or. Josef ROHR BOCK 
Or. Karl RUSO 

Karenz (MSchG) vom 308 2002 bis 28 4 2004 

sert 1.9.2003 als Mitglied des UVS-NO karenzIert 

von 1022003 bis 9 4 20 03 karenZIert 

Karenz (MSchG) vom 7 3 2003 bis 6 9 2003 

sert 2S 11 2002 als Mrtglied des UVS-NO karenziert 

Emennung mit 1 12 2002 

Karenz (MSchG) vom 4 6 2002 bis 23 102003 

Karenz (MSchG) vom 1 8 2002 bis 31 10 2002 

Emennung mrt 1 12 2002 

- .Ir '- . 
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:: Tat:gkensoencht des Unabhanglgen B�lndesasYlsenats tUT ale Jahre 2002 U'l::t 2033 

Mag. Ursula SAHLING 

Dr. Elmar SAMSINGER 
DDr. Michael SCHADEN 
Mag. Bernhard SCHLAFFER 
Dr. Karin SCHN IZER-BLASCHKA 
Mag. Michael SCHWARZGRUBER 
Mag. Wilfried STRACKER 
Mag. Daniela UNTERER 
Mag. Guenevere VAN BEST-OBREGON 
Mag. Andreas WINDHAGER 
Mag. Karin WINTER 

Karenz (MSchG) bis 29.1.2003 und 
vom 30.6.2003 bis 29.9.2003 

Ernennung mi11 2.2004 

Karenz (MSchG) seit 13.2.2004 

Karenz (MSchG) seit 511.2002 

Ernennung mit 1 2.2004 

Mit 30.4.2002 ist das Senats mitglied Dr. Andreas LANYI in den Ruhestand getreten.  

Standes vertretung :: 

Sektionsleitung der Sektion UBAS des Vereins der Mitglieder der Unabhängigen 
Verwaltungssenate (UVS-Verein): 
Mag. Volker NOWAK (Sektionsleiter) 
Dr. I Jse FAHRNER (Stv.) 
Mag. Gloria LOITSCH (Stv.) 
Dr. Martin MORITZ (Vorstandsmitglied des UVS-Vereins) 

--------------- --

Büro d es Vorsitzenden und der Stellvertretenden Vorsitzenden:: 
einschließlich der Mitwir1<ung im Bereich der Evidenz 

Alexandra DURNWALDER 
Petra GRUND 

EvidenzsteIle :: 

Stv. Vors. Dr. Ulrike WIN TERSBERGER (Leitung) 
Melanie VEITL 
Claudia KAROL YI 

.... 'I!· •••• . 

III-90 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 35 von 65

www.parlament.gv.at



:: Tatgkertsbencht des Unabhangrgen Bundes2sy-senats fur Cl e Jahre 2002 l<:1d 2J03 

Geschäftsstelle : :  

• Geschäftsberei� .Personal-, Verwaltungs- und Budgetangelegenheiten· 
einschließlich GebOhrenangelegenheiten nach dem GebOhrenanspruchsgesetz, 
AufwandsersatzansprOche aus h6chstgerichtlichen Verfahren sowie der Einteilung der 
VerhandlungsslJ/e, der Koordination des SchreibkrIJfteeinsatzes und allgemeiner AngelegenheJ/en 
geschiJftsbereichsObergreifender Projekte (einschließlich EDV-Koordination und statistischer 
Erfordernisse) 

ADir Michael STARK 
FOlnsp Kurt FASCH 
FOlnsp Doris NEMEC 

(Leitung) 

Geschäftsbereich .GebOhrenrechtliche Angelegenheiten" 
ADir I rene ASSMUS 
Claudia DEUTSCH 
Barbara KOTRBA 

Gregor KOLLWINGER 
Karl USKA 

Schreibkräfte 
Maria ARTMANN 
Romana BERGHUBER 
Daniela BINDER 
Christine BÖHM 
Daniela BÖHM 
Petra DOBIAS 
Isabella ECKHARDT 
Martina HABERMANN 
Waltraude H EINRICH 
Mario IVANCSICS 
Sabrina KIENAST 
Gerhard KOLLER 
Bettina LASCAK 
Jasmin LlCHTSCHEIDL 
Auguste LOIMAIR 
Karin MISKARIK 
Martina SCHEIDL 
Andrea SCHWARZ 
Eva SEIFERT 
Erika TESCH 
Peter TROJER 
Andreas VOGGENBERGER 
Maria ZAN D 
Vera ZANYAT 

(EDV-Koordination) 
(Amtswi rtsch aftsstelle) 

Karenz (MSchG) seit 9.9.2003 

Karenz (MSchG) seit 10.8.2002 
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• Kanzlei 

Gerald PITZER (Kanzleileiter) 
Anneliese STEINER (stv. KzILtr) 
Ingeborg G RASEL 
Feride KIZIL 
Jürgen SCHREINER 
Marco WEICHSELBRAUN 
Edith MANDL 

Verfahrenszuteilungen 

Charlotte KAISER 
( Vertretung: Eva REISER) 

Geschi!lftsbereich "Li!lnderrecherchen und Dokumentation" 

Stv. Vors. Dr. Ulrike WIN TERSBERGER (Leitung) 
ADir Elizabeth HRDINA 
ADir Johann JOELLI 
ADir Eva SILBERBAUER (seit 1 .4.2004 dem Bundesasylamt dienstzugeteilt) 
Beamtin Birgit WlTTEK 
Martina HUBINGER 
Karin KRAB 

Geschaftsbereich "Verfahrensvorbereitung und Verfahrensunterstützung" 

Stv. Vors. Dr. Ulrike WI NTERSBERGER (Leitung) 
ADir Franz JANEBA 
Beamtin Sabine JOELLI 
ADir Bruno STROBL 
IIdiko BARTL 
Johanna MITTERMAYER 
Harald RANDA 
Eva REISER 
Karina SCHUSTER 

Sei ( �r 
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:: Tal·gke.lsoencMl des Unabhang gen a"''''desasy senats fur o'e J3hre 2004 u�d 2003 

.. Personalvertretung 

ADir Johann JOELLI (Vorsitzender des Dienststellenausschusses) 
Beamtin Birgit WlTIEK 
Andrea SCHWARZ 
Daniela BOHM 

Die im Stellen plan vorgesehene EDV-Planstelle ist der EDV-Abteilung des 
Bundesministeriums für Inneres zugeordnet. 

Der Personalstand des Unabhängigen Bundesasylsenats umfasst neben den 
Senatsmitgliedern 1 1  Beamte und 46 Vertragsbedienstete_ 

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon sind - außerhalb des Stellen plans -
begOnstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG); 
dem Unabhangigen Bundesasylsenat wurden vom Bundeskanzleramt (vormals 
BMOLS bzw. BMF) zur Aufnahme dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemaß 
Punkt 3 Abs. 3 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes Planstellen zur 
zweckgebundenen Aufnahme zugewiesen. 

Die Frauenquote betragt (insgesamt) 
im Bereich der Senatsmitglieder 

57,6%, 
45,0%. 
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:.: 
Ta:lgkeltsbencht des Unabhal"!g.g�n Bundesasy senats fur dIe Jahre 20:12 Lnd 2002 

• 

Im Berichtszeitraum betrug der finanzielle Bedarf des Unabhängigen 
Bundesasylsenats unter Zugrundelegung der jeweiligen Rechnungsabschlüsse 

• im Geschäftsjahr 2002 

sowie 

insgesamt 5,86 Mio. €. davon 
3,37 Mio. € Personal- und 
2,49 Mio. € Sachaufwand 

• im Geschäftsjahr 2003 (beschränkt auf den Zeitraum Mai bis Dezember) 
insgesamt 5.53 Mio. €. davon 

2, 29 Mio. € Personal- und 
3 , 24 Mio. € Sachaufwand. 

Der mit 01.05.2003 auf bundesministeriengesetzlicher Grundlage erfolgte Übergang 
der Zuständigkeit für die Angelegenheiten des Unabhängigen Bundesasylsenats vom 
Bundeskanzleramt auf das Bundesministerium für Inneres ist in EDV-technischer 
Hinsicht im Dezember 2003 vollzogen worden. 

Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den E DV-Systemen des 
Bundeskanzleramts (als Basis des EDV-Systems des Unabhängigen 
Bundesasylsenats) und des Bundesministeriums für Inneres sowie der daraus 
resultierenden Inkompatibilitäten der Netzwerkarchitekturen hat dies in der Folge zu 
einer Vielzahl von Netzwerkausfällen (EDV-Ausfällen) und damit zu erheblichen 
Einschränkungen im Zugang zu Daten bspw. aus der Evidenz, dem 
Rechtsinformationssystem des Bundes oder Länderinformationsdatenbanken 
geführt 

Seitens der zuständigen EDV-Abteilung des Bundesministeriums für Inneres besteht 
in diesem Zusammenhang das Ziel, die mit der Umstellung verbundenen technischen 
Probleme (auf Basis der bestehenden EDV-technischen Rahmenbedingungen) zu 
lösen und den Unabhängigen Bundesasylsenat in weiterer Folge (voraussichtlich i m  
Laufe des Jahres 2004) in das Büroautomations- und Kommunikationssystem des 
Bundesministeriums für Inneres einzubinden. 

SCIlr. ::S� ; :  
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Anlage 0 
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.. '" ' : t . 

I m  Ben chtszeltraum ha ben folgende Veranstaltungen (nach Datum aufsteigend 
geordnet) stattgefu nden 

; ;  März 2002 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats am 
U N H CR-Sym posium zum Thema "Die Ausnahmetatbestände der Artikel 1 F und 
33 Abs. 2 GFK" in Berl in:  

Tei lnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats an der vom Ve re i n  
der unabhäng igen Verwaltungssenate organisierten DiskussIonsveranstaltung z u m  
Thema "Verfahrensrechtliche Neuerungen durch d a s  Verwaltungsreformgesetz 200 1 "  
im Verwaltungsgenchtshof: 

; ;  April 2002 

Vortrag d e r  Stellvertretenden Vorsitzenden ( i m  Rahmen einer Sch u l u n g  für 
SozIalarbeiterinnen in Justiza nstalten) über "Das PrinzIp des Non-Refoulement' . 

Tei l n a h m e  von Mitg l iedern des U n a bhängigen B u ndesasylsenats an e inem von 
Bundesasylamt und U N H C R  organisierten Landerworkshop "Afghanistan": 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhanglgen Bu ndesasylsenats an der Fachta g u n g  
2002 d e s  Vereins d e r  Mitgl ieder unabhängiger Verwaltungssenate: 

; ;  Mai 2002 

Teilnahme der Stellvertretenden Vorsitzenden sowie eines weiteren Mitgl ieds des 
Unabhängigen Bundesasylsenats am Informal Meeting of  Clrea Representatlves 
from Courts and other Review Bodles deal lng wlth Asylum:  

Tei l n a h m e  e i nes Mitg l ieds des Unabh ängigen Bundesasylsenats a n  der  Tagung der 
I nternati o n a le n  Asyl nchterverel nlgung, 

mehrta g l g e r  Aufenthalt von Mitgliedern des Unabhang lgen Bundesasylsenats 
(fact-fi n d l n g -mlsslon auf Einladung der Osterreichischen Botschaft Teheran) im I r a n  
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:: Tat gkertsbencht des UnabhanQJgen Bünocsasy senats �ur 0 e Jar.;c 2002 t..;10 2003 

: :  Juni  2002 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats 
UNHCRIACCORD Country of Origin Information Seminar on Armenia, 
Nigeria and the Russian Federation; 

:: Jul i  2002 

am 8th 
DR Congo, 

Besuch des Leiters der Informations- und Dokumentationsstelle des 
Verwaltunsgerichts Wiesbaden zwecks Schulung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle hinsichtlich verbesserter Herkunftsländerrecherchen 
und deren Dokumentation; 

mehrtägiger (fact-finding-mission) Aufenthalt eines Mitglieds des Unabhängigen 
Bundesasylsenats in Armenien und der Region Nagomo-Karabakh; 

:: Septembe r 2002 

Vortrag des Vorsitzenden des Unabhängigen Bundesasylsenats im Rahmen der 
Botschafterkonferenz über die Anforderungen in den Asylberufungsverfahren; 

:: Oktober 2002 

Besuch einer slowakischen Asylrichterdelegation; 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats an dem 
gemeinsam von UNHCR und dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
veranstalteten 4. österreichischen Asyltag im Zentrum für Verwaltungsmanagement 
im Schloss Laudon; 

:: November 2002 

Teilnahme eines Mitglieds des Unabhängigen Bundesasylsenats am 2nd European 
Congress tor Jurists specialised in European Asylum and Immigration Policy; 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats an der 
10. Fortbildungstagung für Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in 
Stuttgart-Hohenheim; 
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:: Tahgke.tsllc� des U"3bt'.a�_,_gen ��.,jeSC\sy senats fur Cloe Ja�r(.- 20J2 � "d 2;)J: 

: :  Februar 2003 

Empfang durch Bundeskanzler Dr. Wolfgang SCHÜSSEL - vertreten durch 
Staatssekretär Franz MORAK - anlässlich des 5jährigen Bestehens des UBAS; 

: :  März 2003 

Besuch einer slowakischen Delegation; 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats an einer 
Präsentation .Sprachanalyse im Asylverfahren' im Bundesasylamt; 

: :  Mal 2003 

Besuch einer litauischen Delegation im Rahmen des EU-Phare Twinning ProJect zum 
Thema .Migration and Asylum"; 

:: Juni 2003 

Klausurtagung der Senatsmitglieder zum Thema .aktuelle Judikaturentwicklungen"; 

:: Juli  2003 

Informationsbesuch einer Mitarbeiterin des polnischen Refugee Board; 

: :  September 2003 

Referat von Univ.-Prof. DDr. Potacs zum Thema .Europarecht"; 

Teilnahme eines Mitglieds des Unabhängigen Bundesasylsenats an der 
1 1 .  Asylfachtagung in  Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher 
Verwaltungsrichterlinnen in  Stuttgart-Hohenheim; 
Titel: .Stand der europäischen Harmonisierung des Asylrechts" 

Besuch einer polnischen Delegation im Rahmen des EU-Phare TwinnlOg ProJect, 
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:: Tatlgkeltsbencht des Unabh�nglgen Bi.lndesasylsenats lur die Jahre 2002 u.:ld 20G3 

: :  Oktober 2003 

1 -täg iger Arbeitsbesuch des Vorsitzenden des Unabhängigen Bundesasylsenats im 
Rahmen des EU-Phare Twinning Project auf Einladung des polnischen Refugee 
Board in Warschau; 

Präsentation der Neuerungen auf dem Gebiet der Datenbank .asyl-fact" durch den 
Leiter der Dokumentations- und Informationsstelle des Verwaltungsgerichts 
Wiesbaden; 

Besuch einer rumänischen Delegation; 

:: Dezember 2003 

Teilnahme von Mitgliedern des Unabhängigen Bundesasylsenats an dem 
gemeinsam von UNHCR und dem Ludwig Boltzmann I nstitut für Menschenrechte 
veranstalteten 5. österreichischen Asyltag im Zentrum für Verwaltungsmanagement 
im Schloss Laudon; 

darüber hinaus sind im Berichtszeitraum jeweils aktuelle (asylrechtliehe) Fragen und 
Herausforderungen in regelmäßigen P lenarsitzungen aller Senatsmitglieder oder 
Besprechungen der Senatsmitglieder eines Länderzuständigkeitsbereichs sowie im 
Rahmen problemstellungsorientierter Arbeitskreise erörtert worden. 
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Anlage E 

.Verfahrensabläufe in ihren Wechselbeziehungen und Ressourcenabhängigkeiten· 
110m Juni 2003 
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Ziel dieser Arbeitsunterlage ist die Beleuchtung des (verfassungs-)rechtlichen, 
organisatorischen und strukturellen Umfeldes der Rechtsmittelverfahren in 
Asylangelegenheiten in ihrer Wechselbeziehung zu zeillichen und judiziellen 
Folgewirkungen. 

Sie basiert im Wesentlichen auf den praxisorientierten Erfahrungen aus einer mehr 
als 5-jährigen Tätigkeit des Unabhängigen Bundesasylsenats bzw. seiner Mitglieder 
in Rechtsmittelverfahren in Asylangelegenheiten. 

Auszugehen ist in diesem Zusammenhang vom Erfordemis der Berücksichtigung 
einer verhältnismäßig großen Anzahl variabler oder vorweg gänzlich unbekannter -
und daher nicht beziffer- bzw. vorhersehbarer - Faktoren, wie etwa 

• die Anzahl der Asylwerberinnen sowie deren Herkunftsländer und die dortigen 
politischen bzw. gesellschaftlichen Entwicklungen, 

• die Berufungsquote gegen 1 .-instanzliche Entscheidungen des 
Bundesasylamtes oder 

• das jeweilige Berufungsvorbringen. 

In diesem Sinn versteht sich die vorliegende Studie auch als über den Rahmen einer 
Personalanforderungsrechnung hinausgehend, wenngleich ihr einige dafür ( im 
Bereich der Justiz) erarbeitete und angewendete Grundlagen, wie die Darstellung 
der Durchschnittserfordernisse sowie durchschnittlichen Aufwendungen innerhalb 
eines (Durchschnitts-)Verfahrens zugrunde liegen. 

Gemäß § 5 UBASG hat der Vorsitzende (des Unabhängigen Bundesasylsenats) dem 
Bundeskanzler (im Sinne der Bundesministeriengesetz-Novelle 2003 nunmehr -
nächstmalig an lässlich des Tätigkeitsberichts für die Geschäftsjahre 2002 und 2003 -
dem Bundesminister für Inneres) auch über personelle und sachliche Erfordernisse 
zu berichten. Gerade im H inblick auf die bundesministeriengesetzlich vor kurzem 
vorgenommene Änderung der Zuständigkeit für die Angelegenheiten des 
Unabhängigen Bundesasylsenats sowie angesichts seiner großen 
Gesamtbelastungssituation erfolgt damit auch eine Erarbeitung diesbezuglicher 
Basismaterialien und Entscheidungsgrundlagen. 
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:: 7al.gkertsöencnt des Unabl'lJnglgen BUidesJsylsenats tur OIE Jahr€. 2002 und :?:J03 

1 1 .  

1 .  gesetzliche Grundlagen 

� organisationsrechtliche Grundlagen 

• Art. 1 29c B-VG, 
• Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), 

einschließlich der darauf basierenden Oährlichen) Geschäftsverteilung sowie 
Geschäftsordnung des Unabhängigen Bundesasylsenats 

lL materiellrechtliche Grundlagen 

• Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG idgF), 
einschließlich der bezogenen fremdengesetzlichen Bestimmungen 

• Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), 
• Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), inkl. Zusatzprotokolle 
• asylrechtlich relevante EU-Rechtsakte 
• Verwaltungsverfahrensgesetze (EGVG 1 991 , AVG 1 991)  

2. Organisation 

grundsätzliche inhaltliche Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen mit dem 
organisatorischen Umfeld aus der Sicht des Unabhängigen Bundesasylsenats: 

• minimaler inhaltlicher Aufwand im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens im 
Falle der Möglichkeit, die Ergebnisse des 1 .-instanzlichen Verfahrens zur 
Gänze vollinhaltlich übernehmen zu können und die Qualität dieses 
Verfahrens (vgl. etwa die rechtliche Beurteilung sowie die Begründung und 
deren Schlüssigkeit) sowie das diesbezügliche Berufungsvorbringen keine 
ergänzenden Ermittlungs- und damit zusätzlichen Verfahrensschritte 
erforderlich machen; 

höherer Aufwand im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens im Falle der 
Notwendigkeit ergänzender Sachverhaltsfeststellungen oder sonstiger 
Ermittlungsschritte auf9rund eines teilweise mangelhaften 1 .-instanzlichen 
Verfahrens und/oder eines diesbezüglichen Berufungsvorbringens; 

Maximalaufwand im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens im Falle der 
Notwendigkeit einer Gesamtwiederholung bzw. Neudurchführung des 
Asylverfahrens aufgrund eines generell mangelhaften 1 .-instanzlichen 
Verfahrens (ohne im Sinne der höchstgerichtlichen Judikatur zu 
§ 66 Abs. 2 AVG auf Zurückverweisung der Rechtssache an die Behörde 

Seile 46 : :  
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:: 7al �hert3bencht des Unabhang,gen Bu'deS;3s�'sen8lS fur Oie Jahre 2002 urd 2303 

1 .  Instanz entscheiden zu können) und/oder eines diesbezüglichen 
Berufungsvorbringens; 

• die Ergebnisse der Ermittlungsverfahren und damit letztlich ein wesentlicher 
Teil der Qualität der Entscheidungsgrundlagen sowie der damit verbundene 
Zeitfaktor innerhalb der jeweiligen Verfahren steht in einem engen 
Zusammenhang mit der Qualität der zur Verfügung stehenden 
Basisinformationen über Herku nftsländer von Asvlwerberl nnen sowie 
der Qualität von diesbezüglichen Sachverstän d igengutachten oder 
Stellungnahmen (etwa) österreichischer Vertretungsbehörden im 
Ausland: 

• schließlich darf nicht übersehen werden,  dass die Berufungsentscheidungen 
des Unabhängigen Bundesasylsenats der nachprüfenden Kontrol le  d urch 
die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (Verfassungs- und 
VerwaltungsgerichtshoQ unterHegen und gegen Entscheidungen des 
Unabhängigen Bundesasylsenats auch der Bundesminister für Inneres 
Amtsbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof wegen Rechtswidrigkeit 
sowohl zugunsten als auch zum Nachteil der betroffenen Fremden erheben 
kann; 

ungeachtet der rechtlichen Bindungswirkungen eines 
höchstgerichtlichen Erkenntnisses würde eine allfäl l ige Missachtung 
höchstgerichtlicher Entscheidungen oder ständiger J u dikatur letztlich 
lediglich zu einem zeitlich verschobenen qualitativen und quantitativen 
Mehraufwand führen. 

Die Kriterien für den ijeweils erforderlichen) Grad der in haltlichen, fina nziellen 
u n d  zeitlichen A ufwendungen in einem Berufungsverfahren orientieren sich 
daher (Anm.: n icht n u r  im Bereich des Asylwesens) n u r  auf Grundlage der 
verfassungsgesetzlichen (vgl. EMRK) bzw. asylgesetzlichen Bestimmu ngen ( in 

einzelnen Verfahren) vor al lem am qualitativen Umfang des 
korrespondierenden 1 .-instanzlichen Verfahrens im Verhältnis zur 
bezughabenden e i nsch lägigen höchstgerichtlichen Judi katur. 

Seuf.: � . .  
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1 .  Berufungseingang 

• Einlangen einer Berufung (im Regelfall) im Wege einer Vorlage durch das 
Bundesasylamt; 

• kanzleitechnische Bearbeitung: 

Erfassung und Protokollierung eines Geschäftsstücks (Festlegung einer 
GescMftszahl, bestehend aus Grund- und Ordnungszahl) sowie PrOfung auf ev. 
frOhere Vorgange (Vorakten) und Erstellung eines elektronischen EingangsstOcks i m  
Kanzleiinformationssystem. 

2. Zuteilung 

Gemaß § 8 Abs. 1 UBASG weist der Vorsitzende des Unabhängigen 
Bundesasylsenats die anfallenden Rechtssachen den nach der GescMftsverteilung 
zustandigen Mitgliedem zu, Abs. 2 legt auf Grundlage der Bestimmungen des 
Art. 1 29c Abs. 3 B-VG in diesem Zusammenhang fest, dass einem Mitglied 
Rechtssachen, fOr die es (Anm.: aufgrund der jahrlich im voraus vorzunehmenden 
GescMftsverteilung) zustandig ist, nur im Falle seiner Behinderung durch VerfOgung 
des Vorsitzenden abgenommen werden dürfen. 

In arbeits technischer Hinsicht umfasst die Zuteilung bzw. ihre Vorbereitung die 
• (auf Basis der kanzleitechnischen Bearbeitung erfolgende) Erfassung und 

Ordnung der eingelangten GeschäftsstOcke anhand der von der 
Geschäftsverteilung für ihre Zuteilung an die Senatsmitglieder vorgesehenen 
Kriterien (d.s. bspw. Herkunftslander und Verfahrensarten sowie ev. frOhere 
Verfahren oder Verwandtschaftsverhältnisse zu anderen Asylwerberinnen), 

• inkl. statistischer Erfassungen sowie der Führung von Zuteilungs listen 
(zwecks größtmöglicher Transparenz und Nachvollziehbarkeit des 
ordnungsgemäßen Vollzugs der Bestimmungen der Geschattsverteilung) 

3. VerfahrensfOhrung 

Gemaß § 7 UBASG entscheidet der Unabhangige Bundesasylsenat Im Regelfall 
durch seine Einzelmitglieder. 

Dabei obliegt die gesamte VerfahrensfOhrung - hinsichtlich aller durchzufuhrenden 
Verfahrensschritte, insbesondere etwa der Frage allenfalls notwendiger erganzender 
Ermittlungen oder der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung 
sowie der Beurteilung der Entscheidungsreife bzw. der Entscheidung und ihrer 
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: �  Tatlg� eltsoen�t des Unabhanglgen Bundesasylsenats fur die Jahre 2002 urd 2003 

Begründung selbst 
Senatsmitglied. 

ausschließlich dem verfahrensführend zuständigen 

(näheres zu den Verfahren siehe V.) 

4. Geschäftsstelle 

Während eines Verfahrens vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat stehen einem 
Senatsmitglied (auf Grundlage der Bestimmungen der Geschäftsordnung des 
Unabhängigen Bundesasylsenats) folgende infrastrukturelle wie auch personelle 
Ressourcen (unterstützend) zur Verfügung: 

Gemäß Art. 5 Abs. 2,  Z. 3 der Geschäftsordnung gehört zu den Aufgaben der 
Geschäftsstelle des Unabhängigen Bundesasylsenats insbesondere d ie  
Unterstützung der Senate und ihrer Mitglieder, vor allem hinsichtlich der 
formalrechtlichen Prüfung einlangender Geschäftsstücke und der Aufbereitung der 
Akten (inkl. der für die Entscheidung erforderlichen Informationen und Unterlagen) 
sowie des Schrift- und Aktenverkehrs, beispielsweise mit dem UNHCR, anderen 
Behörden oder den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts. 

Aufgrund genereller oder konkreter Beauftragungen durch die verfahrensführenden 
Senatmitglieder sowie unter deren Verantwortung umfassen diese Aufgaben in der 
Praxis unter anderem folgende Tätigkeiten: 

• Formalüberprüfung der eingelangten Berufungen (bspw. auf deren 
fristgerechte Einbringung, fehlende Unterschriften, etc.) 

• Erfassung verfahrensrelevanter Daten, wie Meldeadressen, 
Vertretungsvollmachten, allfällige Familienangehörige, etc. 

• Korrespondenz mit dem Bundesasylamt (oder anderen Dienststellen) bei 
etwaigen Rückfragen 

• Anforderung von sonstigen Bezugsakten oder relevanten Schriftstücken (z. B .  
fremdenpolizeiliche Vorgänge, Strafakten, etc.) 

• Abwicklung von Überprüfungsersuchen vorgelegter ausländische Dokumente 
und Urkunden 

• Korrespondenz mit Dolmetschern, Gutachtern und Sachverständigen zwecks 
Übermittlung von Dokumenten sowie Koordination und Terminabklärung für 
Verhandlungen oder Beauftragung von Expertisen und Gutachten 

• Durchführung (ergänzender) Erhebungen und Anforderung von 
Stellungnahmen 

• Vorbereitung und Ausfertigung von Ladungen und Ladungsbescheiden 
• Durchführen von Akteneinsicht nach vorangegangener Absprache mit dem 

jeweils zuständigen Senats mitglied 
• elektronische Bearbeitung von Übersetzungen und Sprachmodulen 
• Vornahme der erforderlichen Schritte hinsichtlich der mit höchstgerichtlichen 

Erkenntnissen zuerkannten Aufwandsersatzansprüchen (z.B. Durchführung 

Seite 49 ; '  
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von Mahnungen und Anregungen zu Exekutionsverfahren oder von 
Forderungsabschreibungen). 

Gemäß Art. 5 Abs. 2, Z. 2 der Geschäftsordnung gehört zu den Aufgaben der 
GeschäftsteIle des Unabhängigen Bundesasylsenats (weiters), alle für die Mitglieder 
des Unabhängigen Bundesasylsenats entscheidungsrelevanten Infonmationen 
übersichtlich zu sammeln, erforderlichenfalls zu erschließen und in einer für alle 
Mitglieder zugänglichen Form zu dokumentieren (Länderdokumentation). 

Gleichfalls unter der Fachaufsicht der betreffenden Senatsmitglieder umfassen diese 
Aufgaben in der Praxis folgende Tätigkeiten: 

• Erfassen, Dokumentieren und Speichern länderspezifischer Informationen 
• Erstellen zusammenfassender Länder- und Lageberichte 
• Anforderung von asylrechtlich relevanten Infonmationen und Materialien 
• Führung und Aktualisieren der Länderdokumentation 
• regelmäßige Recherchen in den zur Verfügung stehenden Medien, vor allem 

Internet, Printmedien, APA, etc. 
• Korrespondenz mit Dolmetschern sowie mit Sachverständigen und sonstigen 

externen olnfonmationsquellen°, wie nationalen und internationalen Behörden 
bzw. Organisationen 

• Verfassen, Abfertigen und Evidenz von Botschaftsanfragen 
• praktische Umsetzung der Kooperation mit dem Verwaltungsgericht 

Wiesbaden auf dem Gebiet der Herkunftsländerdokumentation sowie 
Koordination und Durchführung der zu übermittelnden Dokumente 

• Vorbereitung von länder- und verfahrensspezifischen Informationen und 
Dokumenten für öffentliche mündliche Verhandlungen 

Darüber hinaus obliegt der Geschäftsstelle des Unabhängigen Bundesasylsenats auf 
Basis der Geschäftsordnung 

• die U nterstützung beim Vollzug aller im Zusammenhang mit (jährlich rd. 2500) 
öffentlichen mündlichen Verhandlungen anfallenden gebührenrechtlichen 
Angelegenheiten (gemäß Gebührenanspruchsgesetz), 

• die Umsetzung der Schreibarbeiten sowie 
• (mit dem Abschluss der Berufungsverfahren) die kanzleitechnische 

Abfertigung der abzusendenden Schriftstücke. 

Seile :'0 : .  
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:: Tal qkeltsoctlcht des Unabha�,�en BurC1esasylsenats 'ur o.e J�hre 2002 ur.d 2:)�3 

IV. 

1 .  personelle Ressourcen 

Vorsitzender und Stv. Vorsitzende des Unabhängigen Bundesasylsenats sowie 

35 Senatsmitglieder 

Geschäftsstelle: 

2 MitarbeiterInnen (N3, N4) für die Vorbereitung der Zuteilung von jährlich 
6000 bis 9300 (bzw. fIlr 2003 vorhersehbare 9.600) Geschäftsstücken 

je 1 Mitarbeiterln (AJ2) zur Unterstützung von 
je 1 2  Senatsmitgliedem bei der Aktenbearbeitung 

je 2 Mitarbeiterinnen (N2) der Länderdokumentation unterstützen 
je 1 2  Senatsm itglieder 

2 Mitarbeiterinnen (AJ2 u. N3) für den Bereich des Vollzugs der jährlich mehr als 
3000 gebOhrenanspruchsgesetzlichen Angelegenheiten 

5 Kanzleim itarbeiterInnen (N3 u. N4) für jährlich mehr als 
44.000 aktenmäßige bzw. kanzleitechnische Vorgänge 

Schreibkräfteeinsatz zur UnterstOtzung der Senatsmitglieder bei der Umsetzung 
der Schreibarbeiten; 
im Rege lfal l unterstOtzt 1 Schreibkraft 2 Senatsmitg l ieder bzw. unterstotzen 
(bedarfsorientiert) 2 Schreibkräfte insgesamt 5 Senatsm itglieder. 

4 Mitarbeiterinnen (AJ2 u. N3) für sonstige verwaltungstechnische Aufgaben 
(Personalverwaltung, Budgetvollzug, bereichsObergreifende Koordination) 

EvidenzsteIle: 

2 Mitarbeiteri n nen (N3 u. N4) zur UnterstOtzung der (mit der Leitung der 
EvidenzsteIle betrauten) Stv. Vorsitzenden bei der Be- und Verarbeitung von jährlich 
5000 Ents c heidungen 
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.: Tal'Qkel1�oer,chl des Unabhdllg gen BunaesasY·!:.enat.5 f .. r dIE! Jahre 2002 und 2003 

2. infrastrukturelle Ressourcen 

Ausgangspunkt: 
grundsätzlich gute EDV-Ausstattung des Unabhängigen Bundesasylsenats; 

die Kommunikation mit anderen Dienststellen sowie (bspw.) mit Sachverständigen 
oder (außerhalb von Verhandlungen) auch mit Dolmetschem erfolgt bereits in hohem 
Maß auf elektronischem Weg mittels E-Mail 
(ausgenommen davon sind Aktenvorlagen an die Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts oder AktenrOckübermittlungen an das Bundesasylamt); 

der Vollzug der gebührenrechtlichen Angelegenheiten von Sachverständigen und 
Dolmetschern (gemäß dem Gebührenanspruchsgesetz) ist sowohl hinsichtlich des 
Schriftverkehrs als auch der buchhaltungstechniSChen Komponenten im Wege des 
SAP (und damit de facto zur Gänze) auf elektronische Abwicklung umgestellt 
worden. 

Aufgrund der Qualität der E DV-technischen Ausstattung m üsste hinsichtlich 
ihres weiteren Ausbaus mit steigender Kostenintensität bei gleichzeitig 
(prozentuell) kontinuierlich abnehmendem Rationalisierungspotential, das -
etwa im S i n ne einer Vereinfachung der Abwicklung des täglichen 
Sch riftverkehrs - vorwiegend im arbeitstechn ischen Bereich gelegen wäre, 
gerechnet werden. 
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dzt. noch offenen Herausforderungen: 

In den vergangenen beiden Jahren ist in Zusammenarbeit mit der dafür zuständigen 
Fachabteilung des Bundeskanzleramts eine (einerseits die dringende Notwendigkeit 
der Ablöse des bisherigen Kanzleiinformationssystems .KIS· - der einzig veralteten 
EDV-Komponente im Bereich des Unabhängigen Bundesasylsenats - sowie 
andererseits die kOnftig erforderliche Kompatibilität mit dem Projekt .Elektronischer 
Akr berOcksichtigendes) EDV-Ausbaukonzept erarbeitet worden; 

diese beinhaltet unter anderem folgende Zielsetzungen: 

• (verbesserte) KIS-Funktionalität; System zur Akten- und Verfahrensverwaltung 
• EDV-unterstOtztes Formularwesen samt Möglichkeit zur DatenObernahme aus 

dem Aktenverwaltungssystem 
• Verwaltung der Sprachmodule und deren Einbindung in die Formulare 
• Verwaltung verschiedener Datenbanken (Dolmetscher, Gutachter und 

Sachverständige, Parteienvertreter) - inkl. deren Einbindung in das 
Formularwesen 

Das Projekt konnte durch die bundesministeriengesetzliche Kompetenzverschiebung 
für die Angelegenheiten des Unabhangigen Bundesasylsenats vorerst nicht 
weitergeführt werden, die diesbezüglichen konzepbven sowie EDV-techmschen 
Vorarbeiten liegen allerdings vor und sind als sehr weit fortgeschritten bzw. teilweise 
abgeschlossen anzusehen. 

Jährlich werden dem Bundesasylamt mehrere 1 000 Schriftstücke, in erster Linie 
Bescheide (wegen der Notwendigkeit einer aktenkundig protokollierbaren 
Empfangsbestätigung) auf dem Fax-Weg zugestellt; 

eine Umstellung auf eine den verfahrensrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
betreffend nachvollziehbare Empfangsbestätigungen) entsprechende elektronische 
Übermittlung (E-Mail) derartiger SchriftstOcke würde im Hinblick auf den damit 
verbundenen Wegfall (zusätzlicher) manipulativer Tatigkeiten angesichts der 
dargestellten großen Quantitäten (.1 000er-Multiplikator" selbst bel einer Ersparnis 
von lediglich 5 Minuten pro Schriftstück) - neben und abgesehen von finanziellen 
Einsparungen für Papier, insbesondere aber bei den für ein Fax-Übertragung 
anfallenden Telefonkosten - eine nicht zu unterschätzende arbeitstechnische 
Erleichterung mit sich bringen. 
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:: 'Tatlgkellsbench1 des Unabh3Q9,gen BUnae!i3SV,senats [ur dle Jahre 2002 u�d 2C33 

Darstellung der (durchschnittlich) in einem Asyl-Berufungsverfahren anfallenden 
Verfahrensschritte in der Wechselbeziehung zu ihren sie auslösenden Faktoren 
sowie der damit verbundenen zeitlichen Folgewirkungen. 

1 .  gualitative Aspekte: 

Notwendige Arbeitsschritte, die sowohl hinsichtlich ihrer Existenz, als auch des damit 
verbundenen Aufwandes und (zeitlichen) Umfanges von externen (.auslösenden") 
Faktoren abhängig sind; 

diese sind (bspw.) 
• die (Verfassungs-)Rechtslage 
• die diesbezügliche (nationale wie internationale) höchstgerichtliche Judikatur 
• Inhalt und Umfang (vgl. Qualität) der 1 . -instanzlichen Entscheidung 
• das zur 1 .-instanzlichen Entscheidung eingebrachte Berufungsvorbringen 

und führen (bspw.) zur N otwendigkeit der 
• Einholung von Auskünften, Stellungnahmen und Gutachten 
• Beischaffung sonstiger Beweismittel (Amtswegigkeit des 

Ermittlungsverfahrens!) 
• Vornahme von Urkundenprüfungen 
• Anforderung von Übersetzungen 

und/oder 
• der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung 

oder 
• der Einstellung eines Verfahrens wegen Abwesenheit des Asylwerbers 

daraus resultierende zeitliche Parameter: 

die mit den angeführten Verfahrensschritten verbundenen zeitlichen Komponenten 
sind 

• hinsichtlich einzuholender Gutachten, Stellungnahmen und dgl. insofern 
weitestgehend fremdbestimmt, als ein Verzicht auf derartige Beweismittel (im 
Hinblick auf die Amtswegigkeit der materiellen Wahrheitsfindung) bzw. ihrem 
Fehlen oder ihrer (wie immer begründeten) Nichtberücksichtigung 
entscheidungsrelevante Bedeutung zukommt; 

• hinsichtlich der Durchführung öffentlicher mündlicher Verhandlungen im 
Wesentlichen von bestehenden personellen und materiellen Kapazitäten (wie 
der Verfügbarkeit von Verhandlungssälen, Dolmetschern, Sachverständigen 
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, ",,�,:- . � i '  . 

oder Schreibkräften) sowie damit zusammenhangenden organisatorischen 
Fragen abhängig 

2.  quantitative Aspekte 

a Anzahl der Berufungsverfahren 

I m  Sinne der Bestimmungen des § 44 AsylG ( Ü bergangsbest imm ungen) s ind d i e  
sowohl d i e  mit 1 . 1 . 1 998 beim B u n d esminister ium für I nneres a l s  auch d i e  zum 
damaligen Zeitpunkt bei den G erichtshöfen des öffentl ichen Rechts anhanglgen 
Verfahren i n  die Zustandigkeit des U n a bhängigen Bundesasylsenat übergegangen:  

der  Unabhängige Bundesasylsenat hat daher  seine Tätigkeit mit  e i n em "Startsaldo' 
von 5000 Rechtsmittelverfahren aufgenommen,  was Im H i nblick auf d i e  
d u rchschnittlichen Jahresverfahrensabschlüsse dem Arbeitsaufwand eines vollen 
Geschaftsjahres entspricht: 

jährlich sind beim U nabhängigen Bu ndesasylsenat seither zWischen 6000 u n d  6500, 
Im vergangenen Jahr  (2002) 9300, Berufu ngsverfahren neu a n h a nglg geword e n ,  
was einem Plus von Jährlich mehr a l s  3 0  % ( im vergangenen J a h r  85 %) gegenüber 
der für den Unabhängigen Bundesasylsenat vormals prognostizierten u n d  seiner 
größenordnungsmaßigen Konzeption entsprechenden Jahresbelastung entspflcht, 

dies hat, kumulativ betrachtet In den vergangenen 5 Jahren zu einem quantitativen 
Rückstau von d u rchschnittlich 200 Berufungsverfahren pro M onat bzw mehr a ls  
2400 Verfahren pro Jahr und damit  zu e inem Gesamtverfa h rensrückstau geführt, der  
gegenwärtig mit  mehr als 1 2 000 Rechtsmittelverfahren zu beziffern ist - das 
entspncht mehr a ls  der  doppelten Anzahl der durchschnittlich j a h rl lch erzielbaren 
Verfahrensabschlüsse: 

obwohl der Richtwert für die d u rchschnittliche Dauer eines Berufungsverfahrens -
von seiner tatsächlichen Inangriffn a h m e  bis zu dessen Abschluss ( i n  Abh ä n g i g keit 
der zuvor unter 1 dargestellten externen und weitgehend u n beeinfi ussbaren 
Faktoren) - zWischen 6 und 12 Monaten anzusetzen Ist 
( Erfahrungen zeigen Berufungsverfahren, die lediglich einige wemge Wochen in 
Anspruch nehmen ebenso wie Verfa/lren, in denen em Verfahrensabschluss 
aufgrund umfangreicher mhaltlicher Aufwendungen erst nach mehr als 1 2  Monaten 
möglich ISt), 
hat Sich der Maxima lwert fur den Zeitraum biS zur Mogl lchkelt der faktischen 
Aufnahme eines Verfahrens, der bereits zu Begi n n  der Tatigkelt des Unabhanglgen 
Bundesa sylsenats aufgrund des d a maligen Startsaldos 1 J a h r  betragen hatte, H a n d  
In Hand mit den dargelegten qua ntitativen Entwicklungen zWIschenzeitig (ebenso) 
verdoppelt 

,' .  [ ,  
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Asylgesetz 1997: 1 Berufungsverfahren = 1 V, Arbeitstage 

1 V, Arbeitstage = 8 Arbeitsstunden + 4 Arbeitsstunden 
= 12 Arbeitsstunden pro Berufungsverfahren 

Anzahl Verfahren 

13.000 

11.000 

9.000 

7 000 

5.000 
1 .000 Berufungsverfahren = 1 2 .000 Arbeitsstunden = 1 . 500 Arbeitstage 
5.000 Berufungsverfahren = 60.000 Arbeitsstunden = 7.500 Arbeitstage 
7. 500 Berufungsverfahren = 90.000 Arbeitsstunden = 1 1. 250 Arbeitstage 
10.000 Berufungsverfahren = 120.000 Arbeitsstunden = 15.000 Arbeitstage 
15.000 Berufungsverfahren = 180 .000 Arbeitsstunden = 22.500 Arbeitstage 

Arl>eltstund .... 

tsd • Tausend 

Durch die personelle Ausstattung mit 3 5  Senatsmitgliedern hat der Gesetzgeber daher die 
größenordnungsmäßige Konzeption des Unabhängigen Bundesasylsenats ( auch unter Berücksichtigung 
einer entsprechenden Mehrleistungskomponente) auf eine - über mehrere Jahre berechnete bzw. 

prognostizierte - Durchschnittsbelastung von rd . 5.000 Berufungsverfahren ausgerichtet. 

Dem gegenüber hat die Belastung (der ersten 5 Jahre)  im Durchschnitt 7.500 Verfahren pro Jahr 
betragen. 
Das entspricht (einem - über die letzten 5 Jahre errechneten - durchschnittlichen Belastungspegel 

von ) rd . 1 50% der konzeptionellen Normalbelastung, also einem Plus von effektiv rd. 50% pro Jahr. 

I; �1 :  '.1 
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:: T CI:.gf(HsOcn�.,t dS's Unabha�g 90); B.J1dcsasy senats fur a:e: Jahre 2032 ��d 2303 

b. zeitliche Strukturen: 

Was die größenordnungsmäßige Konzeption des Unabh3ngigen Bundesasylsenats 
betrifft, ist den einschlägigen Materialien zum Gesetzgebungsprozess unter anderem 
zu entnehmen, dass Bundesregierung und Gesetzgeber im Jahr 1 997 von einem 
zeitlichen (,Netto',)Aufwand von rund 1.5 (Arbeits-nagen - das entspricht rd. 1 2  - 1 3 
Arbeitsstunden - pro Berufungsbescheid ausgegangen sind; 
demnach blieben für die einzelnen Teilabschnitte eines Verfahrens ein 
durchschnittlicher '-Netto' -)Zeitrahmen von jeweils lediglich 2 bis 4 Stunden: 

• Aktenstudium - 2 - 4 Stunden 
(40 bis 50 Seiten - bestehend aus dem Asylantrag und 
Ersteinvernahmeprotokoll, diversen Beweismittel sowie 
dem 1 .-instanzlichen Bescheid und dem 
Berufungsvorbringen), 
einschließlich der Entscheidung über die weiteren 
Verfahrensschritte 

• Durchführung ergänzender Erm ittlungen - 2 - 4 Stunden 
(Einholung von Stellungnahmen, Gutachten, Auskünften 
und dgl.), 
einschließlich des verfahrensrechtlich allenfalls 
erforderlichen Parteiengehörs 

• Durchführung einer öffentlichen mündlichen - 2 - 4 Stunden 
Verhandlung, 
einschließlich der dafür inhaltlich und organisatorisch 
erforderlichen Vorbereitungszeit 

• Berufungsentscheidung. - 2 - 4 Stunden 
einschließlich ihrer schriftlichen Ausfertigung 
(in der durchschnittlichen Länge von 20 bis 30 Seiten) 

Nettoau�and gesamt - 1 2 - 1 3 Stun d e n  

Ergänzend ist dazu anzumerken, dass die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, 
dass es sich dabei um einen zeitlichen Mindestrahmen für ein 
Durchschnittsverfahren handelt. der durch externe (zusätzliche Verfahrensschritte 
auslösende) Faktoren erheblich verlängert (im Falle der notwendigen Einstellung 
eines Verfahrens bspw. auch verkürzt) werden kann. 

SOlte 59 : .  
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3. personelle Auswirkungen:  

Zumal d ie (verfassungs-)rechtliche Alleinverantwortung eines Senatsmitglieds für d ie 
gesamte Verfahrensführung (inkl. der fixen, jährlich im voraus festzulegenden 
Geschäftsverteilung) eine Konzentration einzelner Verfahrensschritte oder 
verfahrenstechnische Schwerpunktsetzungen über den gesamten Senat hinweg 
nicht zulässt, sieht die geltende Geschäftsverteilung des Unabhängigen 
Bundesasylsenats in diesem Zusammenhang - nicht zuletzt im I nteresse · einer 
sinnvollen Ressourcenbündelung - eine Spezialisierung der Senatsmitglieder auf 
Herkunftsländerbereiche von Asylwerberinnen (Ländergruppen) vor; 

der Grad der Be- oder einer Entlastung des Unabhängigen Bundesasylsenats bzw. 
seiner Mitglieder hängt daher neben bzw. parallel zu den (unter 1 angesprochenen) 
inhaltlichen Faktoren eines Verfahrens maßgeblich vom Verhältnis der Anzahl der 
anhängigen (bzw. anhängig werdenden) Verfahren zu den zur Verfügung stehenden 
personellen Ressourcen ab; 

nach der vom Gesetzgeber 1 997 angestellten Personalrechnung kämen demnach 
• auf Oe) 133 anhängige Berufungsverfahren 1 Senatsmitglied 

ein jährlicher Neueingang von 6.000 Berufungsverfahren würde dem n a c h  
(u nter der - realistischen - Annahme von jährlich rd. 200 z u r  Verfü g u n g  
stehenden A rbeitstagen) dem durchschnittlichen jä hrlichen Arbeitsvolumen 
von 45 Senatsm itgliedern entsprechen 

S':-ltL: GC . 
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Darüber hinaus erscheint auch der Einsatz sonstiger Bediensteter im Sinne einer 
rationali sierenden Unterstotzung innerhalb der einzelnen Verfahren etwa In 
folgendem Rahmen und mit folgenden Entlastung seffekten grund sätzlich denkbar: 

I Verhaltnis I Entlastungsgrad 
• Einsatz ju ristischer Mitarbeiterinnen -

Entlastung sgrad bei einem Verhaltnis von 
Senatsmitgliedem zu Mitarbeiterinnen von . . .  . . .  1 : 1  . . .  . . .  bis zu rd. 50 %,  
bei einem Verhaltni s von . . .  . . .  3 : 1  . . .  . . .  b i s  zu rd. 20 % . 

(qualifikations-
abhängig) 

• Ausbau der Geschäftsstelle zu einer zentralen 
Serviceei n richtung 
fOr alle entscheidung srelevanten Informationen sowie zur 
DurchfOhrung einfacher (.standard i sierte!") Verfahrensschritte 
unter der Fachaufsi cht der verfahrensfOhrenden 
Senatsmitglieder - Entlastungsgrad Oe nach Personaleinsatz 
und Qualifikationsgrad} . . .  . . .  b i s  zu rd. 25 %.  

Bspw. in Richtung der Halbierung des dzt. zahlenmtissigen (q ualifikation s-
Verhtiltnisses zwischen Senatsmitgliedem und abhängig) 
Geschtiftsstellenmitarbeiterlnnen. 

• Einsatz zusätzlicher Schreibkräfte 
(um kurzfri stigen krankheits- oder karenzbedingten Au sfällen 
oder verhandlung sbedingten Kapazitätsengpässen in 
höherem Maße begegnen zu können) - Entlastung sgrad . . .  
(bezogen auf den dzt Personalstand). . . .  bis zu rd. 5 % 

Bspw. in Richtung der Halbierung des dzt. zahlenmtissigen 
Verhtiltnisses zwischen Senatsmitgliedem und 
Schreibkrl1ften. 

Angesichts der Vielzahl der auf ein Verfahren einwirkenden Kom ponenten wird 
eine den bestehenden Rückstau nachhaltige reduzierende Entlastu ng des 
Unabhängigen Bu ndesasylsenats (ohne qual itative Beeinträchtigung seiner 
Arbeit) der U nterstützung durch die Bundesregierung u nd den Ge setzgeber 
bedürfen, u n d  zwar sowohl was die Auswirkungen externer Faktoren auf d i e  
einzelnen Verfa h ren a l s  auch die z u r  Verfügung stehenden Personalre ssourcen 
betrifft Uede zeitliche Verzögerung steigert den diesbezüglichen Bed a rf 
exponentiell). 

St::ltc 01 ..  
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Anlage F 

Seiten 1 1  und 1 2  
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2. allgemeine Bemerl<ungen: 

Primäres Ziel der Asylverfahren muss es nach Auffassung des Unabhängigen 
Bundesasylsenats sein, Asylanträge mit der nOtigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit 
zu prOfen, dass niemand a bgewiesen wird, der des Schutzes vor Verfolgung bedarf, 
gleichzeitig aber auch niemandem das Asylrecht eingeräumt und die 
Flüchtlingseigenschaft zuerl<annt wird, der sein Herl<unftsland aus anderen als den: in 
der Genfer Flüchtlingskonvention genannten GrOnden verlassen hat. 

Nach Auffassung des Unabhängigen Bundesasylsenats muss das Osterreichische 
Asylverfahren, nicht zuletzt was die Qualität seines Rechtsschutzes betrifft, 
diesbezüglich auch international keinen Vergleich scheuen. 

Mit wachsender Sorge beobachtet der Unabhängige Bundesasylsenat allerdings eine 
in den letzten Jahren imrner wieder feststellbare Verlagerung der Asylverfahren in  die 
Berufungsverfahren, was nicht nur in der verhältnismäßig hohen Berufungsquote 
gegen erstinstanzliche Bescheide des Bundesasylamtes seinen zahlenmäßigen 
Niederschlag findet, sondern darOber hinaus auch nicht unmaßgebliche inhaltliche 
Komponenten aufweist. 

Wenngleich festzuhalten ist, dass im Berichtszeitraum zwar Ofter als in den Jahren 
davor die Ergebnisse (insbesondere der Beweisaufnahme) der erstinstanzlichen 
Verfahren vollinhaltlich in die Berufungsverfahren übernommen werden konnten und 
deshalb eine maßgebliche Grundlage fOr die Berufungsentscheidungen dargestellt 
haben, ist kritisch anzumerken, dass in einer beträchtlichen Anzahl von Verfahren 
eine ausfOhrliche Auseinandersetzung mit dem entscheidungsrelevanten Sachverhalt 
oder dem diesbezüglichen Vorbringen der Asylwerber bzw. maßgeblichen Teilen 
davon erstmalig im Rechtsmittelverfahren stattgefunden hat. 

Ungeachtet dessen, dass es das Ziel jeder Behörde sein muss, anhängige Verfahren 
so zOgig und so rasch wie mOglich zum Abschluss zu bringen, haben Beispiele aus 
der täglichen Praxis gezeigt, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit dem 
Oeweiligen) Vorbringen der Asylwerber sowie mit den sonstigen 
Entscheidungsgrundlagen (z. B. der aktuellen Länderdokumentation) im Rahmen des 
erstinstanzlichen Verfahrens vielfach durchaus geeignet gewesen wäre, einer zelt
und vor allem kostenintensiven Verlagerung zentraler Teile des Verfahrens in den 
Bereich der Rechtsmittelinstanz erfolgreich vorzubeugen. 

DarOber hinaus zeigen die Erfahrungen der täglichen Praxis Beispiele, in denen auch 
Asylwerberinnen und Asylwerber wichtige Argumente oder entscheidungsrelevante 
Beweismittel - ungeachtet, ob dies (aus welchen GrOnden Immer) bewusst oder 
seinerseits wiederum aufgrund eines mangelhaften erstinstanzlichen Verfahrens 
erfolgt und ohne BerOcksichtigung, ob oder wie dies im Rahmen der Verfahren zu 
beurteilen ist - nicht schon im Zuge der Ersteinvernahme bzw. des erstinstanzlichen 
Verfahrens, sondern erst im Berufungsverfahren ausfOhrlich dar- bzw. vorlegen.  
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Die verhaltnismäßig große Zahl an erstinstanzlichen Entscheidungen, die vom 
Unabhangigen Bundesasylsenat in den Rechtsmittelverfahren zu bestätigen sind, 
darf nicht darOber hinwegtäuschen, dass diese Bestätigungen Oberwiegend erst als 
Ergebnis umfangreicher Ergänzungen im Rahmen der Berufungsverfahren zu sehen 
oder nach Durchführung eines (de facto komplett) neuen Asylverfahrens erfolgt sind. 

Der Verwaltun g sgerichtshof hat in mehreren BeschlOssen und E rkenntnissen die 
Anforderungen an die Entscheidungsfindungsprozesse in Asylverfahren sowie deren 
Grundlagen umrissen und dabei sowohl auf die Notwendigkeit einer umfassenden 
und abschließenden Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der Asylwerber und 
ihren FluchtgrOnden als auch einer fundierten Prognose über die im Falle einer 
Rückkehr allenfalls zu erwartenden persönlichen Nachteile bzw. deren Art und 
Intensität im Lichte (aktueller) Informationen Ober die politische, gesellschaftliche, 
soziale und wirtschaftliche Situation im jeweiligen Herkunftsland hingewiesen. Dabei 
kommen allgemeinen Erkenntnisquellen (wie etwa Herkunftsländerdokumentationen 
oder sonstigen allgemeinen Länderberichten) ebenso große Bedeutung zu wie 
beispielsweise Sachverständigengutachten oder AuskOnften der österreich ischen 
Vertretungsbehörden im Ausland. 

Selbstverständlich ist das auch mit zeitlichen Aufwendungen verbunden, die nur 
durch den effizienten Einsatz moderner Technologien (wie etwa im Bereich der 
Herkunftsländerdokumentationen) und einem dem Umfang der AufgabensteIlung 
entsprechenden Personaleinsatz zumindest teilweise ausgeglichen werden können. 

Das erscheint vor allem deshalb erwähnenswert, weil (asyl- I politische) 
Überlegungen, die auf eine Beschleunigung der erstinstanzlichen Verfahren gerichtet 
sind, die zuvor skizzierten (grundlegenden) Anforderungen an  Asylverfahren 
keinesfalls außer Acht lassen dürfen. Wie die Erfahrungen zeigen, würde ihre 
Nichtbeachtung (oder auch der Eindruck eines Ungleichgewichts zwischen 
Qualitätsstandards und quantitativen I ntentionen) vielmehr unweigerlich zu einer 
weiteren inhaltlichen Verlagerung der Asylverfahren in die Berufungsverfahren 
führen, was die derzeit bereits bestehende quantitative Belastung des Unabhängigen 
Bundesasylsenats noch weiter erhöhen wOrde. 

Ohne sich dabei auf Gesamtkostenrechnungen stOtzen zu können, geht der 
Unabhängige Bundesasylsenat schon allein aus Gründen der Verfahrensökonomie 
davon aus, dass eine solche Verlagerung der Asylverfahren in die Rechtsmittel- und 
(in weiterer Folge) höchstgerichtlichen Verfahren nicht im Interesse des 
Gesetzgebers gelegen sein kann. 

- 1 2  -
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